
Runderlass III Nr. 3/1996 - Funkrufname 

für das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 

Funkrufname für das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 

(Runderlass III Nr. 3/1996 vom 30. Januar 1996) 

Ergänzung vom 24.02.2006 

Ich ergänze das Funkrufnamenschema der nichtpolizeilichen BOS des Landes Brandenburg 

wie folgt: 

Das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 erhält die Fahrzeug-Teilkennzahl (2. Teilkennzahl) 44.  

 

Im Auftrag 

Merz 

 


